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Finanzamt 

Abgabenbescheid

vom             .
Berufung

Gegen den oben angeführten Bescheid betreffend der Rückzahlung ausbezahlter Zuschüsse zum Kinderbetreuungsgeld erhebe ich innerhalb offener Frist Berufung und begründe dies wie folgt:

(Nichtzutreffendes streichen)

- Bei der Berechnung der Abgabenschuld wurde im betreffenden Kalenderjahr mein Einkommen nicht richtig ermittelt. Die am L16 angeführten Beträge stimmen mit den monatlichen Abrechnungen nicht überein.

- Der zurückzuzahlende Zuschuss wurde bereits von der Gebietskrankenkasse eingehoben.

- Ich wurde von der Gewährung bzw. von der Rückforderung des Zuschusses zum Kinderbetreuungsgeld vom zuständigen Krankenversicherungsträger (lt. § 16 KBGG) nicht informiert. Es fehlt daher die Grundlage zur Einhebung oben angeführter Abgaben. 
Ich beantrage somit die Aufhebung des oben genannten Bescheides und die Erlassung eines neuen Bescheides, mit dem mein Berufungsanliegen berücksichtigt wird.

Aussetzung der Einhebung gemäß § 212a BAO:
Ich beantrage die Aussetzung der Einhebung in Höhe des strittigen Betrages von €            ,-.

Mit freundlichen Grüßen
